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11.8.2022 

Roland Rosenow 

Synopse Artikel 10 (Auszug) - AufenthG 

zum Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze - Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz) 

Hinweise zur Benutzung: 

In der linken Spalte findet sich das vollständige SGB II in der vom 1.7.2022 bis zum 31.12.2023 
geltenden Fassung (Neufassung s. BGBl. I. 2011, S. 850; zuletzt geändert durch G. v. 19.6.2022, 
BGBl. I., S. 921; Änderungen durch Art. 2 dieses Gesetzes sind berücksichtigt). Passagen, die 
gestrichen werden sollen, sind rot gefärbt. Texte, die im neuen Gesetz an anderer Stelle stehen 
sollen (verschoben), sind lila gefärbt. Texte, die nur redaktionell geändert werden sollen, sind 
dunkelblau gefärbt.  

In der rechten Spalte sind nur die Nummern und Überschriften der Vorschriften wiedergegeben, in 
denen Änderungen vorgenommen worden sind. Texte, die neu sind, sind grün gefärbt. Texte, die im 
neuen Gesetz an anderer Stelle stehen sollen (verschoben), sind auch hier lila gefärbt. Texte, die 
nur redaktionell geändert werden sollen, sind auch hier dunkelblau gefärbt. 

An einigen Stellen sind in [] Hinweise eingefügt; diese sind blau gefärbt.  

grün: neu eingefügt 

rot: gestrichen 

lila: verschobene Passagen 

dunkelblau: Redaktionelle Umformulierungen ohne Änderung der Bedeutung 

blau: Hinweise 

 Aktuelle Vorschrift RefE 21.7.2022 18:17 

Art. 
10 

Aufenthaltsgesetz Aufenthaltsgesetz 

 § 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

 (1) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs verpflichtet, wenn  

(1) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs verpflichtet, wenn  

 1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und 1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und 

 a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen kann oder 

a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen kann oder 

 b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach § 23 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 30, oder § 
36a Absatz 1 Satz 1 erste Alternative nicht über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt 
oder 

b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach § 23 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 30, oder § 
36a Absatz 1 Satz 1 erste Alternative nicht über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt 
oder 

(3) 1. 
a) 

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme am 

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und ihn der Träger der 
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Integrationskurs in einer Eingliederungsvereinbarung 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen ist, 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 15a Absatz 5 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme am 
Integrationskurs auffordert, 

 3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist und 
die Ausländerbehörde ihn zur Teilnahme am 
Integrationskurs auffordert oder 

3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist und 
die Ausländerbehörde ihn zur Teilnahme am 
Integrationskurs auffordert oder 

 4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 
genannten Personenkreis gehört, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bezieht und die zuständige 
Leistungsbehörde ihn zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs auffordert. 

4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 
genannten Personenkreis gehört, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bezieht und die zuständige 
Leistungsbehörde ihn zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs auffordert. 

 

 

 

 

 

(3) 1. 
b) 

2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die 
Ausländerbehörde bei der Erteilung des Aufenthaltstitels 
fest, dass der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist. In 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist der Ausländer auch zur 
Teilnahme verpflichtet, wenn der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende ihn zur Teilnahme 
auffordert. 3Der Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende soll in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 
beim Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch für die Maßnahmen nach § 15 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch der Verpflichtung 
durch die Ausländerbehörde im Regelfall folgen. Sofern 
der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende im 
Einzelfall eine abweichende Entscheidung trifft, hat er 
dies der Ausländerbehörde mitzuteilen, die die 
Verpflichtung widerruft. Die Verpflichtung ist zu 
widerrufen, wenn einem Ausländer neben seiner 
Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an einem 
Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist. Darüber hinaus können 
die Ausländerbehörden einen Ausländer bei der 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder 
2 zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichten, 
wenn er sich lediglich auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen kann. 

2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die 
Ausländerbehörde bei der Erteilung des Aufenthaltstitels 
fest, dass der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist. In 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist der Ausländer auch zur 
Teilnahme verpflichtet, wenn der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende ihn zur Teilnahme 
auffordert. 3Sofern der Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende im Einzelfall eine abweichende 
Entscheidung trifft, hat er dies der Ausländerbehörde 
mitzuteilen, die die Verpflichtung widerruft. 4Die 
Verpflichtung ist zu widerrufen, wenn einem Ausländer 
neben seiner Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an 
einem Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist. 5Darüber hinaus 
können die Ausländerbehörden einen Ausländer bei der 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder 
2 zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichten, 
wenn er sich lediglich auf einfache Art in deutscher 
Sprache verständigen kann. 

 (1a) Die Teilnahmeverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 erlischt außer durch Rücknahme oder 
Widerruf nur, wenn der Ausländer ordnungsgemäß am 
Integrationskurs teilgenommen hat. 

 

 (2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen sind 
Ausländer,  

 

 1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder 
sonstigen Ausbildung befinden, 

 

 2. die die Teilnahme an vergleichbaren 
Bildungsangeboten im Bundesgebiet nachweisen oder 

 

 3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder 
unzumutbar ist. 

 

 (2a) Von der Verpflichtung zur Teilnahme am 
Orientierungskurs sind Ausländer ausgenommen, die 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzen, wenn sie 
nachweisen, dass sie bereits in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Erlangung 
ihrer Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigte 
an Integrationsmaßnahmen teilgenommen haben. 
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 (3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von 
ihm zu vertretenden Gründen nicht nach oder legt er den 
Abschlusstest nicht erfolgreich ab, weist ihn die 
zuständige Ausländerbehörde vor der Verlängerung 
seiner Aufenthaltserlaubnis auf die möglichen 
Auswirkungen seines Handelns (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 7 und 8, § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 
dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes) hin. Die 
Ausländerbehörde kann den Ausländer mit Mitteln des 
Verwaltungszwangs zur Erfüllung seiner Teilnahmepflicht 
anhalten. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der 
voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer 
Summe durch Gebührenbescheid erhoben werden. 

 

 § 45a Berufsbezogene Deutschsprachförderung; 
Verordnungsermächtigung 

§ 45a Berufsbezogene Deutschsprachförderung; 
Verordnungsermächtigung 

 (1) 1Die Integration in den Arbeitsmarkt kann durch 
Maßnahmen der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung unterstützt werden. 2Diese 
Maßnahmen bauen in der Regel auf der allgemeinen 

Sprachförderung der Integrationskurse auf. 3Die 
berufsbezogene Deutschsprachförderung wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koordiniert und 

durchgeführt. 4Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bedient sich zur Durchführung der 
Maßnahmen privater oder öffentlicher Träger. 

 

(3) 2.  (2) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einer Maßnahme 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
verpflichtet, wenn er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme an der 
Maßnahme in einer Eingliederungsvereinbarung nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen ist. 
2Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 3Die Teilnahme an 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung setzt für 
Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem 
Asylgesetz voraus, dass  

(2) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einer Maßnahme 
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
verpflichtet, wenn er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und ihn der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 15a Absatz 5 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme an 

der Maßnahme auffordert. 2Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und 
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem 

Dritten Buch Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 3Die 
Teilnahme an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung setzt für Ausländer mit einer 
Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz voraus, dass  

 1. bei dem Ausländer ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist oder 

 

 2. der Ausländer vor dem 1. August 2019 in das 
Bundesgebiet eingereist ist, er sich seit mindestens drei 
Monaten gestattet im Bundesgebiet aufhält, nicht aus 
einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des 
Asylgesetzes stammt und bei der Agentur für Arbeit 
ausbildungsuchend, arbeitsuchend oder arbeitslos 
gemeldet ist oder beschäftigt ist oder in einer 
Berufsausbildung im Sinne von § 57 Absatz 1 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch steht oder in Maßnahmen nach 
dem Zweiten Unterabschnitt des Dritten Abschnitts des 
Dritten Kapitels oder § 74 Absatz 1 Satz 2 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch gefördert wird oder bei dem die 
Voraussetzungen des § 11 Absatz 4 Satz 2 und 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vorliegen. 
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 4Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren 
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird 
vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 

 

 (3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
nähere Einzelheiten der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung, insbesondere die 
Grundstruktur, die Zielgruppen, die Dauer, die 
Lerninhalte und die Durchführung der Kurse, die 
Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung der 
Kursträger sowie die Voraussetzungen und die 
Rahmenbedingungen für den Zugang und die 
ordnungsgemäße und erfolgreiche Teilnahme 
einschließlich ihrer Abschlusszertifikate und der 
Kostentragung, sowie die Datenverarbeitung nach § 88a 
Absatz 3 zu regeln. 

 

 § 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit 
Integrationsmaßnahmen 

§ 88a Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit 
Integrationsmaßnahmen 

(3) 3.  (1) 1Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine 
Übermittlung von teilnehmerbezogenen Daten, 
insbesondere von Daten der Bestätigung der 
Teilnahmeberechtigung, der Zulassung zur Teilnahme 
nach § 44 Absatz 4 sowie der Anmeldung zu und der 
Teilnahme an einem Integrationskurs, durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die 
Träger der Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, das 
Bundesverwaltungsamt und die für die Durchführung der 
Integrationskurse zugelassenen privaten und 
öffentlichen Träger an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zulässig, soweit sie für die Erteilung einer 
Zulassung oder Berechtigung zum Integrationskurs, die 
Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme, die 
Feststellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung 
nach § 44a Absatz 1 Satz 1, die Bescheinigung der 
erfolgreichen Teilnahme oder die Abrechnung und 

Durchführung der Integrationskurse erforderlich ist. 2Die 
für die Durchführung der Integrationskurse zugelassenen 
privaten und öffentlichen Träger dürfen die zuständige 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder den zuständigen Träger der 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über 
eine nicht ordnungsgemäße Teilnahme eines nach § 44a 
Absatz 1 Satz 1 zur Teilnahme verpflichteten Ausländers 

informieren. 3Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge darf die nach Satz 1 übermittelten Daten auf 
Ersuchen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur 
für Arbeit, den Trägern der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder den Trägern der Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und den 
Staatsangehörigkeitsbehörden übermitteln, soweit dies 

(1) 1Bei der Durchführung von Integrationskursen ist eine 
Übermittlung von teilnehmerbezogenen Daten, 
insbesondere von Daten der Bestätigung der 
Teilnahmeberechtigung, der Zulassung zur Teilnahme 
nach § 44 Absatz 4 sowie der Anmeldung zu und der 
Teilnahme an einem Integrationskurs, durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die 
Träger der Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, das 
Bundesverwaltungsamt und die für die Durchführung der 
Integrationskurse zugelassenen privaten und 
öffentlichen Träger an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zulässig, soweit sie für die Erteilung einer 
Zulassung oder Berechtigung zum Integrationskurs, die 
Feststellung der ordnungsgemäßen Teilnahme, die 
Feststellung der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung 
nach § 44a Absatz 1 Satz 1, die Bescheinigung der 
erfolgreichen Teilnahme oder die Abrechnung und 

Durchführung der Integrationskurse erforderlich ist. 2Die 
für die Durchführung der Integrationskurse zugelassenen 
privaten und öffentlichen Träger dürfen die zuständige 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder den zuständigen Träger der 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über 
eine nicht ordnungsgemäße Teilnahme eines nach § 44a 
Absatz 1 Satz 1 zur Teilnahme verpflichteten Ausländers 

informieren. 3Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge darf die nach Satz 1 übermittelten Daten auf 
Ersuchen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur 
für Arbeit, den Trägern der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder den Trägern der Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und den 
Staatsangehörigkeitsbehörden übermitteln, soweit dies 
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für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zum 
Integrationskurs, zur Kontrolle der Erfüllung der 
Teilnahmeverpflichtung, für die Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis, für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU, zur Überwachung der 
Eingliederungsvereinbarung, zur Integration in den 
Arbeitsmarkt oder zur Durchführung des 

Einbürgerungsverfahrens erforderlich ist. 4Darüber 
hinaus ist eine Verarbeitung dieser Daten durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur für die 
Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse 
sowie für die Durchführung eines wissenschaftlichen 
Forschungsvorhabens nach § 75 Nummer 4a unter den 
Voraussetzungen des § 8 Absatz 7 und 8 der 
Integrationskursverordnung zulässig. 

für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zum 
Integrationskurs, zur Kontrolle der Erfüllung der 
Teilnahmeverpflichtung, für die Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis, für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU, zur Überwachung des 
Kooperationsplans oder der Aufforderung nach § 15a 
Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, zur 
Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Durchführung 

des Einbürgerungsverfahrens erforderlich ist. 4Darüber 
hinaus ist eine Verarbeitung dieser Daten durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur für die 
Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse 
sowie für die Durchführung eines wissenschaftlichen 
Forschungsvorhabens nach § 75 Nummer 4a unter den 
Voraussetzungen des § 8 Absatz 7 und 8 der 
Integrationskursverordnung zulässig. 

 (1a) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Verarbeitung von 
Daten aus dem Asylverfahren beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, soweit die Verarbeitung für 
die Entscheidung über die Zulassung zum 

Integrationskurs erforderlich ist. 2Zur Feststellung der 
Voraussetzungen des § 44 Absatz 4 Satz 2 im Rahmen 
der Entscheidung über die Zulassung zum 
Integrationskurs gilt dies entsprechend auch für die 
Verarbeitung von Daten aus dem 
Ausländerzentralregister. 

 

 (2) Bedient sich das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gemäß § 75 Nummer 9 privater oder 
öffentlicher Träger, um ein migrationsspezifisches 
Beratungsangebot durchzuführen, ist eine Übermittlung 
von aggregierten Daten über das Beratungsgeschehen 
von den Trägern an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zulässig. 

 

(3) 3. (3) 1Bei der Durchführung von Maßnahmen der 
berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a ist 
eine Übermittlung teilnehmerbezogener Daten über die 
Anmeldung, die Dauer der Teilnahme und die Art des 
Abschlusses der Maßnahme durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, das 
Bundesverwaltungsamt und die mit der Durchführung 
der Maßnahmen betrauten privaten und öffentlichen 
Träger an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zulässig, soweit dies für die Erteilung einer Zulassung zur 
Maßnahme, die Feststellung und Bescheinigung der 
ordnungsgemäßen Teilnahme oder die Durchführung 

und Abrechnung der Maßnahme erforderlich ist. 2Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf die nach 
Satz 1 übermittelten Daten auf Ersuchen den 
Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit, den 
Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende und den 
Staatsangehörigkeitsbehörden übermitteln, soweit dies 
für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zur 
Maßnahme, zur Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Teilnahme, für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU, zur Überwachung der 

(3) 1Bei der Durchführung von Maßnahmen der 
berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a ist 
eine Übermittlung teilnehmerbezogener Daten über die 
Anmeldung, die Dauer der Teilnahme und die Art des 
Abschlusses der Maßnahme durch die 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, den 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, das 
Bundesverwaltungsamt und die mit der Durchführung 
der Maßnahmen betrauten privaten und öffentlichen 
Träger an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zulässig, soweit dies für die Erteilung einer Zulassung zur 
Maßnahme, die Feststellung und Bescheinigung der 
ordnungsgemäßen Teilnahme oder die Durchführung 

und Abrechnung der Maßnahme erforderlich ist. 2Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf die nach 
Satz 1 übermittelten Daten auf Ersuchen den 
Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit, den 
Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende und den 
Staatsangehörigkeitsbehörden übermitteln, soweit dies 
für die Erteilung einer Zulassung oder Berechtigung zur 
Maßnahme, zur Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Teilnahme, für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU, zur Überwachung des 
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Eingliederungsvereinbarung, zur Integration in den 
Arbeitsmarkt oder zur Durchführung des 

Einbürgerungsverfahrens erforderlich ist. 3Die mit der 
Durchführung der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung betrauten privaten und 
öffentlichen Träger dürfen die zuständige 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit oder 
den zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende über eine nicht ordnungsgemäße 
Teilnahme informieren. 

Kooperationsplans oder der Aufforderung nach § 15a 
Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, zur 
Integration in den Arbeitsmarkt oder zur Durchführung 

des Einbürgerungsverfahrens erforderlich ist. 3Die mit 
der Durchführung der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung betrauten privaten und 
öffentlichen Träger dürfen die zuständige 
Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit oder 
den zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende über eine nicht ordnungsgemäße 
Teilnahme informieren. 

 (4) 1Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf 
teilnehmerbezogene Daten über die Anmeldung, die 
Dauer der Teilnahme und die Art des Abschlusses der 
Maßnahme nach Absatz 3 Satz 1, die Art des Kurses nach 
§ 12 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 sowie die nach § 26 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 7, 9 und 10 der 
Deutschsprachförderverordnung übermittelten Daten an 
staatliche oder staatlich anerkannte Hochschulen und 
andere Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit 
überwiegend aus öffentlichen Mittel finanziert wird, 
übermitteln, soweit  

 

 1. dies für die Durchführung eines wissenschaftlichen 
Forschungsvorhabens über Integrationsfragen 
erforderlich ist, 

 

 2. eine Verwendung anonymisierter Daten zu diesem 
Zweck nicht möglich oder die Anonymisierung mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, 

 

 3. die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht 
beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen erheblich 
überwiegt und der Forschungszweck nicht auf andere 
Weise erreicht werden kann und 

 

 4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales der 
Übermittlung zustimmt. 

 

 2Bei der Abwägung nach Satz 1 Nummer 3 ist im Rahmen 
des öffentlichen Interesses das wissenschaftliche 
Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu 

berücksichtigen. 3Eine Übermittlung ohne Einwilligung 

der betroffenen Person ist nicht zulässig. 4Angaben über 
den Namen und Vornamen, die Anschrift, die 
Telefonnummer, die E-Mail-Adresse sowie die für die 
Einleitung eines Vorhabens nach Satz 1 zwingend 
erforderlichen Strukturmerkmale der betroffenen Person 
können ohne Einwilligung übermittelt werden, wenn dies 
zur Einholung der Einwilligung erforderlich ist; die 
Erforderlichkeit ist gegenüber dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge schriftlich zu begründen. 
5Personenbezogene Daten nach Satz 1 sind zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Forschungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen 

Aufwand erfordert. 6Die Merkmale, mit denen ein 
Personenbezug hergestellt werden kann, sind gesondert 
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zu speichern. 7Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck 

dies erfordert. 8Die Merkmale, mit denen ein 
Personenbezug hergestellt werden kann, sind zu löschen, 
sobald der Forschungszweck dies erlaubt, spätestens mit 
der Beendigung des Forschungsvorhabens, sofern 
ausnahmsweise eine frühere Löschung der Daten noch 

nicht in Betracht kommt. 9Die Daten sind zu 
anonymisieren, sobald der Forschungszweck dies 

erlaubt. 10Die Forschungseinrichtung, an die die Daten 
übermittelt wurden, darf diese nur zum Zweck der 
Durchführung des Forschungsvorhabens verarbeiten. 
11Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch 

Dritte zu schützen. 12Die Forschungseinrichtung hat dafür 
zu sorgen, dass die Verwendung der personenbezogenen 
Daten räumlich und organisatorisch getrennt von der 
Erfüllung solcher Verwaltungsaufgaben oder 
Geschäftszwecke erfolgt, für die diese Daten gleichfalls 

von Bedeutung sein können. 13Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge soll zudem 
Forschungseinrichtungen auf Antrag oder Ersuchen 
anonymisierte Daten, die für die Durchführung eines 
wissenschaftlichen Forschungsvorhabens über 
Integrationsfragen erforderlich sind, übermitteln. 
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